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YƭŜƛƴ-²ƛƴŘƪǊŀƊŀƴƭŀƎŜƴ 

Liebe Pollingerinnen  

und Pollinger!  

 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 4. April 2024 über drei Anträge bzgl. Änderung 

des Flªchenwidmungsplanes auf ăSonderausweisung im Gr¿nland Windkraftanlageò zur Er-

richtung von Kleinwindkraftanlagen beraten. 

 

Die geplanten Kleinwindräder haben eine Nabenhöhe zwischen 10 und 15 Metern . 

Im Grünland dürfen nach den Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes Windkraftanlagen 

nur dann errichtet werden, wenn eine entsprechende Sonderausweisung im Flächenwid-

mungsplan die Errichtung zulässt. 

 

Eine Ausnahme für diese Sonderwidmung besteht für die Errichtung solcher Anlagen im 

Grünland, die dem landwirtschaftlichen Eigenbedarf dienen. Beim Bestand einer aktiven 

Landwirtschaft bedarf es demnach für die Errichtung von Kleinwindkraftanlagen mit einer 

Nennleistung zwischen 5 und 30 kW nur einer elektrizitätsrechtlichen Bewilligung.  

 

Kleinwindkraftanlagen  sind solche mit einer Nennleistung bis zu 30 kW  und bedürfen  

diese ab einer Nennleistung von 5 kW einer elektrizitätsrechtlichen Bewilligung .  

Voraussetzung  für die Erteilung dieser Bewilligung ist , dass das zu beantragende 

Windrad dem Stand der Technik entspricht  und damit gewährleistet ist, dass von der 

Anlage keine unzumutbaren Beeinträchtigungen für Mensch und Umwelt  ausge-

hen. 

 

Für Kleinwindräder, die eine Nennleistung von weniger als 5 kW haben, ist keine elektrizi-

tätsrechtliche Bewilligung erforderlich; sie bedürfen allerdings einer Bauanzeige. 

 

Darüber hinaus ist bei Kleinwindrädern mit einer Nennleistung von bis zu 30 kW ein Min-

destabstand zu überwiegend für Wohnzwecke genutzten Gebäuden  im Grünland 

und zu Flächen, die als Bauland gewidmet sind von mindestens 100 Metern  einzuhalten. 

 

Aufgrund dieser Abstandsbestimmungen ist ein Wildwuchs von Kleinwindkraftanlagen  

ð und damit eine etwaige Beeinträchtigung des Landschaftsbildes  - ausgeschlossen, 

zumal man im Besitz eines entsprechend großen Grundstückes sein muss, um den 100 Me-

ter Abstand nicht nur zum Nachbarn sondern auch zum eigenen Wohngebäude einhalten zu 

können. 
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{ŎƘǳƭƛǎŎƘŜ bŀŎƘƳƛǧŀƎǎōŜǘǊŜǳǳƴƎ 
 

Aufgrund eines entsprechenden Bedarfes von 15 Schülerinnen und Schülern wird ab Septem-

ber dieses Jahres erstmals eine schulische Nachmittagsbetreuung angeboten, die am Nach-

mittag zwar keinen Unterricht, allerdings eine betreute Lern- und Freizeit anbietet. 

 

Für die gegenstandsbezogene Lernzeit werden Lehrerinnen bestellt. Die individuelle Lernzeit 

und die Freizeitphasen (= die betreute Zeit außerhalb der Lernstunden) werden von einer 

Mitarbeiterin des Vereins Tagesmütter Innviertel begleitet. 

 

Die schulische Nachmittagsbetreuung findet in einem Klassenraum unserer Volksschule  

statt. 

 

Hinsichtlich des erforderlichen Mittagessens hat sich die Firma Kulinario Ried Küchenbe-

triebsgesellschaft mbH bereit erklärt, Mahlzeiten für die Schüler in Polling zu kochen. Dieses 

Cateringunternehmen versorgt die Firma Fill und verschiedene Kindergärten und Schulen 

mit Mittagessen. 

 

Für den Transport ist die Gemeinde zuständig.  

 

Ich freue mich für die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, dass eine schulische 

Nachmittagsbetreuung zustande kommt. 

 

Gleichzeitig möchte ich mich an dieser Stelle bei unserer Schulleiterin, Frau Claudia Anzen-

gruber, für ihr Engagement bezüglich der Bedarfserhebung und der Organisation bedanken. 

 

AbschlieÇend w¿nsche ich allen Sch¿lerinnen und Sch¿lern erholsame Som-
merferien und allen Pollingerinnen und Pollingern eine schºne Urlaubszeit! 
 
 
    Euer B¿rgermeister 
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Tag der offenen Tür - Krabbelstube  

9ǎ ŦǊŜǳǘ ǳƴǎΣ Řŀǎǎ ŀƳ ¢ŀƎ ŘŜǊ ƻũŜƴŜƴ ¢ǸǊ ŘƛŜ YǊŀōōŜƭǎǘǳōŜ Ǿƻƴ ǎƻ ǾƛŜƭŜƴ 9ƛƴǿƻƘƴŜǊƴ ǳƴŘ 
LƴǘŜǊŜǎǎƛŜǊǘŜƴ ōŜǎǳŎƘǘ ǿƻǊŘŜƴ ƛǎǘΦ  

Als Karenzvertretung für Lisa Bachinger haben wir 

Frau Sabine Steininger zur Gruppenführung einer 

Krabbelstubengruppe angestellt. 

 

Personalveränderung  
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4951 Polling i.I., Waghamer Straße 3, Tel.: 07723/6505  
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Stellenausschreibung Kindergarten  
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DUALE Zustellung  

Die Gemeinde Polling im Innkreis bietet ab August 2024 den Service der "Dualen Zu-

stellung" an. Dabei werden Ihnen Schriftstücke (zB Vorschreibungen) unserer Gemeinde 

auf elektronischem Wege zugestellt.  

Duale Zustellung bedeutet, dass Schriftstücke entweder per E-Mail oder wie bisher posta-

lisch über eine zentrale Stelle verschickt werden. 

Beispiel: Eine Quartalsvorschreibung wird an die der Gemeinde bekanntgegebenen E-Mail-

Adresse versendet. Sollte der Empfänger die per E-Mail versandte Rechnung nicht innerhalb 

von 21 Tagen öffnen, wird automatisch die postalische Zustellung gestartet. Dies garantiert, 

dass der Empfänger jede Rechnung erhält. 

Der Empfänger kann die Rechnung, wenn gewünscht, auf dem eigenen PC abspeichern oder 

ausdrucken und hat so weiterhin die Möglichkeit diese aufzubewahren. 

In der ersten Phase werden primär die Vorschreibungen der Gemeindeabgaben und der 

Grundsteuerbescheid elektronisch zugestellt. Für diese Art der Zustellung ist das Ein-

verständnis unbedingt erforderlich.  In weiterer Folge wird unser Angebot auch auf an-

dere Aussendungen erweitert werden. 

Dieser Service ist natürlich kostenlos! All jene, die uns keine E-Mail-Adresse bekannt-

geben, bekommen die Schriftstücke der Gemeinde selbstverständlich weiterhin wie ge-

wohnt in Papierform. 

 

Was sind Ihre Vorteile?  

¶ einfache, unkomplizierte Anwendung 

¶ schnellere Information 

¶ ortsunabhängiger Zugriff 

¶ Reduktion der täglichen Papierflut 

 

Wie können Sie sich für die Duale Zustellung anmelden?  

Auf der Homepage der Gemeinde können Sie die Einwilligungserklärung herunterladen,  

diese per Mail an gemeinde@polling-innkreis.ooe.gv.at senden oder am Gemeindeamt abge-

ben bzw. in den Gemeindebriefkasten werfen. 

 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! 

Information zum Gebührenbremse ð Gesetz 

Der Bund gewährte den Ländern im Jahr 2023 einen einmaligen Zweckzuschuss zur Senkung 

der Benützungsgebühren für Wasser, Kanal oder Müllabfuhr 2024. Dieser Zweckzuschuss 

wurde an die Gemeinden weitergeleitet.  

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Polling hat in der Sitzung vom 04.04.2024 die Verteilung 

des Zweckzuschusses in der Höhe von EUR 16.674,00 beschlossen. Die Verteilung erfolgt 

durch Reduzierung der Müllabfuhrgebühr im 3. Quartal.   
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 JUGENDTAXI  

Verhalten auf Äckern, Wiesen und in Wäldern   

§ 13 Oö. Alm ð und Kulturflächenschutzgesetz  
Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer in Gärten, auf bebauten oder zum Anbau 

vorbereiteten Äckern, ferner auf Wiesen zur Zeit des Graswuchses unbefugt 

geht , lagert, reitet mit Fahrzeugen fährt oder diese abstellt. 

 

§ 33 Forstgesetz:  
Das freie Betretungsrecht des Waldes zu Erholungszwecken umfasst nach allgemeiner Auf-

fassung auch das Mitführen eines Hundes. 

 

Oö. Hundehaltegesetz:  
Nach dem Oö. Hundehaltegesetz gilt im Wald zwar grundsätzlich keine Leinenpflicht, Hunde 

sind jedoch so zu beaufsichtigen, zu verwahren oder zu führen, dass weder Menschen noch 

Tiere durch den Hund gefährdet werden. Das Führen an der Leine wird empfohlen, 

da bei Hunden der Spiel ð oder Jagdtrieb durch aufgeschrecktes Wild leicht ge-

weckt werden kann.  

 

§ 42 Oö. Jagdgesetz: 
Ein Jäger ist grundsätzlich nicht befugt, das Spazierengehen im Wald zu untersagen. Aller-

dings ist nach § 42 des Oö. Jagdgesetzes der Jagdausübungsberechtigte zum Schutz der Jagd 

verpflichtet. Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, sind Jagdausübungsberechtig-

te und Jagdschutzorgane in Ausübung ihres Dienstes befugt, im Jagdgebiet Hunde, die wil-

dernd angetroffen werden, zu töten. (§ 47 Abs. 5 lit. b und Abs. 6 Oö. Jagdgesetz) 

Die Nachfrage nach Jugendtaxigutscheinen hat sich in den letzten Jahren sehr stark 

reduziert bzw.  war gar nicht mehr vorhanden.  Auf Grund dessen hat der Gemeinde-

rat mit Beschluss vom 04.04.2024 das Angebot eingestellt.  

 Oö. Veranstaltungssicherheitsverordnung  

Fluchtwege  

Wir möchten in Erinnerung rufen, dass bei einer Veranstaltung 

Fluchtwege ungehindert frei gehalten werden und nicht durch 

Ein-, Aufbauten oder sonstige Einrichtungen (z.B. Sessel 

und Tische) Gegenstände verstellt oder durch Dekorationen, 

Veranstaltungseffekte wie künstlichem Nebel, Schaumeinbringung 

oder Ähnlichem in der Benutzbarkeit beeinträchtigt sein dürfen. 
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Bitte um Beachtung:  
§ 91 StVO (Straßenverkehrsordnung)  

(1) Die Behörde hat die Grundeigentümer 

aufzufordern, Bäume, Sträucher, He-

cken und dergleichen, welche die Ver-

kehrssicherheit, insbesondere die freie 

Sicht über den Straßenverlauf oder 

auf die Einrichtungen zur Regelung 

und Sicherung des Verkehrs oder wel-

che die Benützbarkeit der Straße ein-

schließlich der auf oder über ihr be-

findlichen, dem Straßenverkehr die-

nenden Anlagen, z.B. Oberleitungsð 

und Beleuchtungsanlagen, beeinträch-

tigen, auszuästen oder zu entfernen. 

Deshalb müssen Gehsteige, Radwege und Fahrbahnen in ihrer gesamten Breite frei von 

überhängendem Bewuchs aus Privatgrundstücken sein. Vom Bewuchs freizuhalten ist das 

sogenannte Lichtraumprofil, dieses umfasst den Bereich des öffentlichen Gutes, zumindest 

jedoch eine senkrechte Linie einschließlich 0,5 Meter links und rechts des Fahrbahnrandes 

oder senkrecht entlang der Grundgrenze (Einfriedungsmauer) bis zu einer Höhe von  

4,5 Metern und Gehsteige sind bis zu einer Höhe von mind. 2,2 Metern freizuhalten. 

Die Grenze des Grundstücks ist gleichzeitig auch die Grenze des zulässigen Bewuchses. 

Achten Sie vor allem im Winter darauf, dass durch den Schneedruck auf den Hecken eine 

Ausdehnung in die öffentliche Verkehrsfläche eintreten kann und trotz Einhaltung der Vor-

schriften der Anrainerpflichten bei guten Wetterverhältnissen diese bei starken Schneefällen 

als verletzt gelten. 

Nach dem Oö. Straßengesetz 1991, LGBL. Nr. 84/1991 idgF., dürfen einzelne Bäume, Baum-

reihen und Sträucher innerhalb des Ortsgebietes nur in einem Abstand von 1,0 m von der 

Grundgrenze bzw. in einem Abstand von 3,0 m außerhalb des Ortsgebietes gepflanzt wer-

den. Diese Anlagen sind so zu pflegen, dass ein Heranwachsen an die Straßengrundgrenze 

unterbunden wird. 

Wir empfehlen deshalb, dass Ihre Bäume, Sträucher und Hecken rechtzeitig zurückgeschnit-

ten werden. 

Ist dies nicht der Fall, kann von der Behörde (Bezirkshauptmannschaft) eine 

ăErsatzvornahmeò auf Ihre Kosten angeordnet werden.  

Der Grundstückseigentümer ist verantwortlich, wenn es entlang der Grund-

stücksgrenze wegen hereinhängender Äste zu Unfällen oder Beschädigungen 

kommt. Es können sich im Schadensfall Haftansprüche ergeben.  

{ƛŎƘǘōŜƘƛƴŘŜǊǳƴƎ ƻŘŜǊ .ŜŜƛƴǘǊŅŎƘǝƎǳƴƎ ŘŜǊ .ŜƴǳǘȊōŀǊƪŜƛǘ 
Ǿƻƴ ±ŜǊƪŜƘǊǎƅŅŎƘŜƴ ŘǳǊŎƘ {ǘǊŅǳŎƘŜǊ ǳƴŘ .ŅǳƳŜ 
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 Förderungen für Lehrlinge  
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Reparaturbonus  

Handwerkerbonus  

Für Handwerkerleistungen ab 1. März 2024 können Fördermittel in Höhe von mindestens 

50 Euro bis zu 2.000 Euro pro Wohneinheit im Jahr 2024 und maximal 1.500 Euro pro 

Wohneinheit im Jahr 2025 geltend gemacht werden.  

Das sind 20 % von max. 10.000 Euro förderbarer Arbeitskosten im Jahr 2024 bzw. 20 % von 

max. 7.500 Euro förderbarer Arbeitskosten im Jahr 2025. 

 

Die Beantragung ist ab 15. Juli 2024 nur online möglich. Falls jemand über keinen Online-

Zugang verfügt, bieten die Gemeinden Ihr Unterstützung an.  

 

Gefördert werden können nur reine Arbeitskosten (ohne Fahrtð und Materialkosten) für 

Handwerkerleistungen rund um den im Inland privat genutzten Wohnð und Lebensbereich. 

Die Arbeitsleistung muss von einem befugten Unternehmer erbracht und in Rechnung ge-

stellt werden. 

 
Weitere Infos sind unter www.bmaw.gv.at/Infos -FAQ/Handwerkerbonus.html 

zu finden.  

Nachhilfeförderung - finanzielle Unterstützung  

Das Land Oberösterreich unterstützt Familien durch einen Beitrag zu den Kosten, 

die im Zusammenhang mit einer zusätzlichen außerschulischen Förderung (Nachhilfe) 

anfallen.  

Förderkriterien und Förderablauf:  

¶ Förderhöhe Euro 150 pro Schüler und Semester in Form eines Gutscheines 

¶ Hauptwohnsitz des Schülers / der Schülerin hat in Oberösterreich zu sein 

¶ Antragstellung durch Eltern oder seitens der Schule (von der 1. bis 9. Schulstufe) 

¶ Geförderte Fächer: Mathematik, Deutsch, Englisch bzw. eine 2. Fremdsprache 

¶ Wird an der Schule Förderunterricht angeboten ist dieser zu besuchen. 

¶ Der übermittelte Gutschein ist bei einer deklarierten Nachhilfeeinrichtung einzulösen. 

 

Weiter Infos sind auf www.familienkarte.at zu finden oder telefonisch unter 

0732/7720-18772. 

Mit dem Reparaturbonus erhalten Privatpersonen eine Förderung von bis zu 200 Euro für 

die Reparatur von Elektroð und Elektronikgeräten und/oder bis zu 30 Euro für die Einholung 

eines Kostenvoranschlags bei teilnehmenden Partnerbetrieben. 

Die Förderungsaktion richtet sich an Privatpersonen mit einem Wohnsitz in Österreich. 

 

Gefördert wir die Reparatur und/oder der Kostenvoranschlag für 

Reparaturarbeiten von Elektroð und Elektronikgeräten, welche 

üblicherweise in privaten Haushalten verwendet werden. 

 

Weitere Infos finden Sie unter www.reparaturbonus.at  
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GESUNDE GEMEINDE  
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Ebly-Käselaibchen im Salatbeet  

Zutaten: 
 
250 g Ebly-Weizen 

1 Zwiebel 

2 Erdäpfel 

100 g Magerkäse 

1 Bd. Petersilie gehackt 

1 Ei 

Salz, Pfeffer, Muskatnuss 

4 EL Öl zum Braten 

3 Chicorée 

Salat nach Geschmack 

8 Cocktail-Tomaten 

 

Dressing: 

1 Bd. Kerbel 

4 EL Walnussöl 

6 EL Himbeeressig 

2 EL Wasser 

Zucker 

Salz 

 

Zubereitung: 

 
¶ Erdäpfel dämpfen, schälen und pressen. 

¶ Ebly-Weizen weich garen, Zwiebel fein hacken und Käse rei-

ben. 

¶ Alle Zutaten mit Ei und den Gewürzen gut vermengen. Kleine 

Laibchen formen und in einer beschichteten Pfanne in Öl 

goldbraun braten. 

¶ Für das Salatdressing alle Zutaten mit dem Stabmixer pürie-

ren. 

¶ Salat und die Laibchen anrichten, mit Kerbel bestreuen. 
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Birnen -Müsli -Schmarrn mit Waldbeerensor-

Zutaten: 
 
100 g Früchtemüsli 

1/8 l heiße Milch 

3 Eier 

60 g Mehl 

2 EL Joghurt 

1 Prise Salz 

3 EL Zucker 

Zimtpulver 

2 Birnen 

3 EL Rapsöl 

500 g Waldbeeren 

1 Banane 

1/2 Buttermilch 

Orangensaft 

Zubereitung: 

 

¶ Das Fruchtmüsli mit der heißen Milch übergießen und quellen 

lassen, bis die restlichen Zutaten vorbereitet sind. 

¶ Eigelb und Mehl, Joghurt, Salz, Hälfte vom Zucker und 1 Prise 

Zimt cremig rühren. 

¶ Die Birnen schälen, vierteln und das Kerngehäuse entfernen. 

Die Birnen in kleine Stücke schneiden oder grob raspeln. Die 

Birnen mit dem Müsli unter die Dottermischung heben. 

¶ Eiweiß zu Schnee schlagen. 

¶ Eischnee unter das Müsli-Eigelb-Gemisch heben. 

¶ In einer weiteren Pfanne etwas Rapsöl erhitzten und den Teig 

in das heiße Fett gießen. Den Pfannkuchen zugedeckt bei 

schwacher Hitze goldgelb braten. Die Oberseite ist in der 

Mitte noch feucht. 

¶ Den Pfannkuchen halbieren oder vierteln und wenden. Die 

Stücke mit 2 Gabeln zerpflücken und fertig braten. 

¶ Den restlichen Zucker mit etwas Zimt mischen. Den 

Schmarrn mit dem Zimtzucker bestreuen und gleich servie-

ren. 

¶ Für das Waldbeerensorbet die angetauten gefrorenen Wald-

beeren und die restlichen Zutaten mit einem Stabmixer pü-

rieren. 
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Die Highlights der OÖ Familienkarte  

 

ăJUMPò - Sport und Bewegung für 6 - bis 10-Jährige  
Fünf Termine und Standorte im Zeitraum vom 26. Juli bis 10. August jeweils von 16.00 bis 18.00 Uhr. Die 

Teilnahme ist kostenlos. Termine, Standorte, Anmeldung unter www.familienkarte.at  

 

Nacht der Familie 13 Highlights, 1 Ticket  
Am 12. Juli zwischen 18.00 und 24.00 Uhr einmaliger Eintrittspreis für alle Angebote: 2 Erwachsene und  

Kind(er): 18 Euro, 1 Erwachsener mit Kind(ern): 12 Euro.  

 

Fotowettbewerb ð Happy Familienmomente gesucht.  
Die OÖ Familienkarte freut sich auf Ihre Einreichung auf www.familienkarte.at. Einreichungen: 19. Juni bis 6. 

September 2024.  

 

Supergalaktische Wochenenden im Schlossmuseum Peuerbach  
Ausstellung ăKosmos.Neue Welten ð Georg von Peuerbach und sein Vermªchtnisò. 15. und 16. Juni sowie 

von September bis Dezember an jedem 3. Wochenende im Monat von 10.00 bis 16.00 Uhr. Kinder von 6 bis 

15 Jahre: 4 Euro (statt 6 Euro), Familieneintritt: 9 Euro (statt 12 Euro).  

 

IKUNA Erlebnispark  
Bis 31. Oktober limitierte Online-Familien-Tagestickets für 2 Erwachsene + bis zu 3 eingetragene Kinder um 

49,50 Euro (statt 75 Euro). Einzel-Tageskarte für die Kids World by IKUNA: 12 Euro (statt 15 Euro) /Person. 

 

Mehr vom Sommer mit der Pyhrn -Priel -SaisonCard  

Bei Kauf einer SaisonCard für Erwachsene (ab 85 Euro).  

 

Ferienstart mit Seil und Bogen 6. bis 12. Juli:  
3D-Bogenschießen und Klettern zum Halbpreis! 3D-Bogenschießen am Abenteuerberg Wurbauerkogel: Kin-

der bis 15 Jahre: 11 Euro (statt 21 Euro), ab 16 Jahre: 18 Euro (statt 36 Euro). Waldhochseilgarten am Glein-

kersee: Kinder bis 15 Jahre: 12 Euro (statt 23 Euro), ab 16 Jahre: 20 Euro (statt 39 Euro). Å  

 

Ausflugsziele für Familien vom 6. Juli bis 8. September  

Ausflugstipps Wien:  
Haus der Geschichte Österreich: Eintritt unter 19 Jahren frei, Erwachsene: 4,50 Euro (statt 9 Euro). HEINDL 

SchokoMuseum: Erwachsene 10 Euro, für Kinder/Jugendliche (5-18 Jahre) und Senioren 8 Euro + ein zweites/

günstigeres Ticket dazu zum Kauf einer regulären Eintrittskarte.  

 

Ausflugstipp Innsbruck:  
Nordkette ð Top of Innsbruck PLUS: 10 % Ermäßigung bei Online�Buchung (Rabattcode: FAMILIENKARTE: 

Erwachsene: 45,90 Euro (statt 51 Euro), Kinder 4-5 Jahre: 3,15 Euro (statt 3,50 Euro), Kinder 6-15 Jahre: 27 

Euro (statt 30 Euro), Jugendliche 16-18 Jahre: 38,70 Euro (statt 43 Euro). Das Kombiticket enthält die Fahrt 

zum Top of Innsbruck sowie den Eintritt in den Zoo.  

 

Ausflugstipp München:  
Bavaria Filmstadt. 10 % Ermäßigung für die Filmstadt Kombi: (Filmstadt 

Führung + 4D-Kino, Dauer ca. 2 Stunden): Erwachsene: 20,70 Euro 

(statt 23 Euro), Kinder/Jugendliche 6-17 Jahre: 18 Euro (statt 20 Euro).  

 

Anreisetipp Westbahn:  
10 % Preisnachlass bei Online-Buchung eines WESTbahn-Tickets. Einge-

tragene Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr fahren gratis mit.  

 

 



 

 

hōŜǊƅŅŎƘŜƴǿŀǎǎŜǊƪŀƴŀƭ hǊƴŀŘƛƴƎ 

Seite  19 Pollinger Gemeindenachrichten  
 

 Madame Tussauds zum Halbpreis in den Sommerferien Vom 7. Juli bis 8. September:  

50 % Ermäßigung: Erwachsene: 13,25 Euro (statt 26,50 Euro), Kinder (4-14 Jahre): 10 Euro (statt 20 Euro).  

 

Familienzeit am Sumerauerhof Familieneintritt  
vom 7. bis 21. Juli nur 6 Euro (statt 12 Euro). An ausgewählten Sonntagen erhalten Familien kostenfreien Ein-

tritt und am 26. Oktober findet das Herbstfest ăBest of Familiensonntageò (freier Eintritt) statt.  

 

50% ermäßigte Fahrten mit den Seilbahnen Hinterstoder & Wurzeralm  
Vom 8. bis 12. Juli 50 % Ermäßigung. Berg- und Talfahrt: Erwachsene 11,50 Euro (statt 22,50 Euro), Kinder 

7,50 Euro (statt 14,50 Euro). Berg- und Talfahrt Kombi: Erwachsene: 15 Euro (statt 29,50 Euro), Kinder 9,50 

(statt 18,50 Euro.) Å 

 

Schnorcheln am Traunfall  
8. Juli bis 6. September, Montag bis Freitag 50% Ermäßigung: 39,50 Euro (statt 79 Euro) /Person für den 

Schnorchelkurs, Leihausrüstung sowie Scubingtour 1 oder 2.  

 

Mariendom Kinderführungen vom 10. Juli bis 4. September jeden Mittwoch um 10 Uhr.  

Eintritt mit der OÖ Familienkarte: 4,50 Euro (statt 7 Euro für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren).  

 

Ferienspaß im Museum  
Vom 12. bis 14. Juli Führungen und Workshops in 30 Museen für Kinder zum freien und Erwachsene zum 

ermäßigten Eintritt. Für einzelne Programmpunkte ist eine Anmeldung erforderlich. Manche Museen bieten 

den Vorteil nur an einzelnen Tagen an. Bitte vorher informieren.  

 

MÜKIS -Mühlviertler Kinderspiele in Perg  
Vom 5. bis 7. Juli sowie am 13. und 14. Juli . Mit der OÖ Familienkarte ist der Eintritt am 14. Juli frei. Dauer-

eintritt f¿r alle Tage: 9 Euro (Online VVK auf: 8 Euro)/Person (statt 5 Euro/Tag). Å  

 

OÖ Volkskultur erleben  
Vom 19. August bis 1. September. Grundsätzlich kostenlose Teilnahme, tlw. Einhebung von Unkostenbeiträ-

gen. Anmeldung für einige Angebote erforderlich.  

 

Mit Anton Bruckner durch die Sommerferien  
Verschiedene Thementage bei Junge Brucknertage St. Florian vom 19. bis 22. August für Kinder von sechs bis 

zwölf Jahren (täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr). 21. August: Bruckner: SINNKLUSIV-Nachmittag, 23. August: 

Familienkonzert und Kinderprogramm ăF¿r kleine Neugierdsnasenò. Familienticket 5 Euro (statt 10 Euro). 

Familieneintritt f¿r die Ausstellung ăWie alles begann. Bruckners Visionenò: 12 Euro (statt 16 Euro) bis 27. 

Oktober. Weiterer Ausflugstipps: Symphoniewanderweg und Anton und die Detektive,  

 

Kostenlose Fecht -Schnupperkurs für 7 - bis 12-Jährige in Wels  
Für Kinder geboren zwischen 1. August 2011 und 1. Oktober 2017 am 26. und 27. August im Fechtclub 

Wels. Grundkenntnisse nicht erforderlich. Teilnahme nur mit Anmeldung möglich!  

 

Erlebnis Donauschifffahrt  
Kinder fahren bis 12. Oktober jeden Mittwoch, Donnerstag und Freitag (16.00 Uhr) kostenlos (statt 7 Euro). 

Erwachsene 14 Euro. Anmeldung: Donauschifffahrt Wurm & Noé, Tel. 0732/783607 oder in-

fo@donauschifffahrt.eu, Å Kuddelmuddel im Brucknerhaus in Linz Kasperl und die Orgelpfeifen (ab 4 Jahren): 

6 Euro (statt 7 Euro), Promotion-Code: Orgel, 26. Oktober um 10.30 Uhr Å 

 

Zu den schönsten Spielplätzen in Oberösterreich  
Über 350 Spielplätze finden sich im Online Spielplatzführer auf www.familienkarte.at bzw. in der Familienkar-

te App, die von Familien besucht, erkundet und entdeckt werden mºchten! Å Freizeit-Ticket des OÖ Ver-

kehrsverbundes 19,90 Euro für die ganze Familie (2 Erwachsene und bis zu 4 Kinder) und den ganzen Tag - 

gültig in ganz Oberösterreich. Linz, am 11. Juni 2014  
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